
30.3.2009  Ph. Went, Carnet Officer SGPath 

Addendum 1 

Fortbildungsreglement der SGPath   -  Merkblatt 

 

Definition der Veranstaltungen der fachspezifischen Kernfortbildung und der 

erweiterten Fortbildung 

Voraussetzungen 

1. es wird unterschieden zwischen fachspezifischer Kern-Fortbildung  und allgemeiner FB 

2. fachspezifische FB Kredits müssen mind. 25/Jahr ausgewiesen werden.  

Maximal sind 50 fachspezifische Kredits/Jahr ausweisbar. 

 

als Veranstaltungen der fachspezifischen Kernfortbildung gelten: 

 

- Schnittseminare der SGPath sowie der Ausländischen Fachgesellschaften für Pathologie  

und der IAP (sowie deren Sektionen) 

- Kongresse und andere Veranstaltungen von Fachgesellschaften für Pathologie, z.B. SGPath, 

IAP, USCAP, DGP, etc. 

- Andere Veranstaltungen, welche die im geltenden FB-Reglement die spezifisch erwähnten 

Kriterien der SGPath erfüllen.  

 

als Veranstaltungen der erweiterten Fortbildung gelten: 

 

- von anderen Fachgesellschaften organisierte Veranstaltungen 

- internationale und nationale Kongresse/Symposien 

- interdisziplinäre Lehrveranstaltungen/Fallbesprechungen 

- übrige, die Kriterien des geltenden FB-Reglements der SGPath erfüllende Veranstaltungen 

- Lehrgänge/Seminare/Workshops, welche das wirtschaftliche Management, Management im 

Gesundheitswesen und Recht im Gesundheitswesen betreffen und von der FMH/KWFB 

anerkannt sind 

 

 

 

FB = Fortbildung 

KWFB = Kommission für Weiter- und Fortbildung  


